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GESETZGEBUNGSAKTE UND ANDERE RECHTSINSTRUMENTE 
Betr.: Umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen zwischen Kanada 

einerseits und der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten 
andererseits 

 
 

Die Seite EU/CA/Anhang/de 115 ist durch die anliegende Seite zu ersetzen. 
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3. Bis Bescheinigungen auf der Grundlage der Gleichwertigkeit erlassen werden, wird die 

derzeitige Form der Bescheinigung fortgesetzt. 

 

Amtssprachen für die Bescheinigung 

 

4. a) Für die Einfuhr in die Europäische Union muss die Bescheinigung in mindestens einer 

der Amtssprachen des Mitgliedstaats, an dessen Eingangsgrenzkontrollstelle die 

Sendung in die Europäische Union eingeführt wird, ausgestellt sein, und 

 

b) für die Einfuhr nach Kanada muss die Bescheinigung in einer der Amtssprachen 

Kanadas ausgestellt sein. 

 

Bescheinigungssysteme 

 

5. Der Austausch von Bescheinigungsinformationen im Original kann über ein papiergestütztes 

System oder sichere Verfahren der elektronischen Datenübertragung erfolgen, die 

gleichwertige Bescheinigungsgarantien bieten. Die Ausfuhrvertragspartei kann sich für die 

Ausstellung einer elektronischen amtlichen Bescheinigung entscheiden, sofern die 

Einfuhrvertragspartei festgelegt hat, dass diese gleichwertige Sicherheitsgarantien bietet, 

einschließlich der Verwendung der digitalen Signatur sowie von Sende- und 

Empfangsnachweisen. Die Zustimmung der Einfuhrvertragspartei zur ausschließlichen 

Verwendung elektronischer Bescheinigungen kann entweder in einem der Anhänge zu diesem 

Kapitel oder auf schriftlichem Wege gemäß Artikel 5.14 Absatz 8 protokolliert werden. 

 

6. Die Europäische Union kann ihre Einfuhrbescheinigungen für lebende Tiere und tierische 

Erzeugnisse aus Kanada mit einem Gleichwertigkeitsstatus gemäß Anhang 5-E im TRACES-

System ("Trade Control and Expert System - TRACES") festlegen. 
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